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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Teilzeitmöglichkeit in 
den Jugendfreiwilligendiensten sowie im Bundefreiwilligendienst für Personen vor Voll-
endung des 27. Lebensjahres (Freiwilligendienst-Teilzeit-Gesetz-FWDTeilzeitG)  
 
 
Sehr geehrter Herr Hornfeck, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Teil-
zeitmöglichkeit in den Jugendfreiwilligendiensten sowie im Bundefreiwilligendienst für Per-
sonen vor Vollendung des 27. Lebensjahres Stellung nehmen zu können. 
 
Wir begrüßen die mit dem Entwurf vorgelegten Gesetzesänderungen. Flexible Teilzeitlösun-
gen ermöglichen passgenaue und individuelle Beschäftigungsmöglichkeiten, die dem Bedarf 
an Vereinbarkeit von Familie, Pflege und (ggf. anderweitiger) Beschäftigung Rechnung tra-
gen. Mehr Flexibilität ist geeignet, die Ausübung des Freiwilligendienstes für junge Men-
schen noch attraktiver zu machen als bisher. 
 
Wir befürworten aber auch, dass die Teilzeitmöglichkeit auch für Teilnehmende vor Vollen-
dung des 27. Lebensjahres bei mehr als 20 Wochenarbeitsstunden belassen wurde, weil 
dadurch verhindert wird, dass der Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung außer Verhältnis zum 
Aufwand für die Einsatzstellen bei der Durchführung des Freiwilligendienstes vor Ort gerät. 
 
Darüber hinaus haben wir keine Anmerkungen. 
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Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
 

 
 

 

 
Klau Hebborn  Jörg Freese 
Beigeordneter Beigeordneter 

des Deutschen Städtetages des Deutschen Landkreistages  
 
 

Uwe Lübking 
Beigeordneter 

des Deutschen Städte- und Gemeindebundes  
 
 


